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vertr.d. Frau Anja Micevic
Albertus-Magnus-Platz
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Aktenzeichen:
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% Stadt Koln

Bauaufsichtsamt

Stadthaus - Willy-Brandt-Platz 2

50679 Kéin

KVB: Linien 1, 3,4, 9,151,153 -S6,S 11,S 12
Haltestellen: Bhf. Deutz/Messe - LANXESSarena

Auskunft: Herr Pohl

Zimmer: 07C63 Telefonisch Do 10 - 12 Uhr
Personlich nach Terminvereinbarung
Abgabe von Untertagen im GZ 07C42

Telefon: (02 21) 2 21 - 25838
E-mail: Ludwig.Pohl@STADT-KOELN.DE
Telefax: (02 21) 2 21 - nicht vorhanden

Tag: 21, 06. 2023
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Gemarkung:
Gemarkung:
Gemarkung:
Gemarkung:
Gemarkung:
Gemarkung:

Miingersdorf
Miingersdorf
Miingersdorf
Miingersdorf
Miingersdorf
Miingersdorf

Antragsgegenstand:

Flur
Flur
Flur
Flur
Flur
Flur

: 69
: 69
: 69
: 69
: 69
- 69

Flurstiick: 816 /0
Flurstiick: 864/ 0
Flurstiick: 610/0
Flurstiick: 611/0
Flurstiick: 825/ 0 teilweise
Flurstiick: 692/0

Erteilung einer Baugenehmigung zur Errichtung einer Schule -
Errichtung eines Labor- und Biirogebdudes der Universitat zu
Koéln
Neubau des Departments fiir Chemie und Didaktiken der
Naturwissenschaften der Universitidt zu Koin (1. Bauabschnitt)
(Gebaudeklasse-5)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 07.06.2019 reichten Sie den oben genannten Antrag ein.

Hiermit erteile ich Ihnen gemaR § 74 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen vom
21.07.2018 (BauO NRW) in Verbindung mit § 65 BauO NRW unbeschadet der privaten
Rechte Dritter und aufgrund anderer Vorschriften bestehenden Verpflichtungen zum
Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder zum
Erstatten von Anzeigen die Genehmigung fir dieses Vorhaben.
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Bestandteil dieser Baugenehmigung sind folgende Anlagen:

- 1 - 20 - Beiblatter
- Lageplan, erstelit durch Dipl.Ing. A. Magendanz, vom16.11.2022
- 1 Satz Bauzeichnungen
- Befreiungsbescheid: 63/A23/0132/2023
- Baubeschreibung
- Baulasteintragungen: 63/L13/0394-0397/2019,
63/L13/0960-0969/2022,
63/L13/0006/2023 und
) 63/L13/0286-0288/2023
- Gestattungsvertrag zur Inanspruchnahme 6ffentlichen StraRenlandes, vom 28.02.2023
- Betriebsbeschreibung
- 1 Satz Bauvorlagen
- Brandschutzkonzept erstellt durch das Bliro b-i-b, vom 04.04.2019
- Brandschutztechnische Stellungnahme zur Fiihrung der Rettungswege
aus dem baulichen Bestand erstelit durch das Buro b-i-b, vom 16.05.2023
(s. Az.: 63/B13/0688/2019
- Barrierefrei-Konzept erstellt durch das Btiro CUA, vom 21.11.2019
- Gutachten der/des Sachverstandigen fur Schallschutz,
Buro Graner + Partner, vom 22.11.2019 (s. Az.: 63/B13/2797/2019)

Diese Genehmigung gilt auch fir und gegen lhren Rechtsnachfolger.

Sie erlischt, wenn innerhalb von 3 Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der
Ausfuihrung des Bauvorhabens nicht begonnen wird oder wenn die Bauausfuhrung ein Jahr
unterbrochen worden ist.

Bitte beachten Sie, dass mit Genehmigungserteilung die Zustandigkeit in die Abteilung
Baukontrollen wechselt.

Das Baukontrollverfahren wird weiterhin unter dem Aktenzeichen 63/B13/2158/2019 gefuhrt.

Der Ausfiihrungsbeginn ist mindestens eine Woche vorher schriftlich mitzuteilen (§ 74 Abs. 9
BauO NRW). Das Baukontrollverfahren erfordert nach wie vor die gemafR Bauordnung
schriftlich vorzulegenden Anzeigen und Nachweise. Zur etwaigen Unterstitzung liegt diesem
Schreiben eine entsprechende Checkliste bei. Diese erforderlichen Unterlagen sind an
nachstehende Adresse zu senden.

Stadt Kéin — Die Oberbiirgermeisterin
Stadthaus Deutz — Westgebaude
Bauaufsichtsamt — Bautechnik
Willy-Brandt-Platz 2

50679 Kéin

Rickfragen zum Baukontrollverfahren richten Sie bitte ausschlielich an:
bautechnik.bauaufsichtsamt@stadt-koeln.de

oder alternativ

Frau Siidmeyer 0221/ 221-30534
Frau HaBler 0221/ 221-23268



Die Baugenehmigung und die zugehdérigen Bauvorlagen missen an der Baustelle von
Baubeginn an vorliegen. Bei der Ausfihrung hat die Bauherrin bzw. der Bauherr ein Schild,
das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der
Entwurfsverfasserin bzw. des Entwurfsverfassers und der Unternehmerinnen bzw.
Unternehmer fur den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der 6ffentlichen
Verkehrsflache aus sichtbar anzubringen (§ 11 Abs. 3 BauO NRW).

Im folgenden genannte Abweichung(en) gem. § 69 BauO NRW liegt / liegen vor:

1. §30 Abs.2 BauONRW
a) Ring 1/ Obergeschosse: Verzicht auf die Herstellung einer
inneren Brandwand (Uberschreitung der max.
Langenausdehnung von 40m, (Brandabschnitt A + B)
b) Ring 1/ Obergeschosse: Uberschreitung der zuldssigen
Brandabschnittsfliche von 1600gm (Brandabschnitt A)
c) Ring 2: Vollstandiger Verzicht auf die Herstellung von
inneren Brandwéanden
2. §30 Abs.2 BauONRW
Ring 1 und 2/ Unter und Technikgeschoss: Verzicht auf die
Herstellung innere Brandwinde sowie Uberschreitung
der zuldssigen GroBe der Brandabschnittsflache (Ring 1)
3. §30 Abs.7 BauONRW - Im Technikgeschoss des Ring 1
tiberbriicken brennbare Baustoffe die Brandwand
4. §30 Abs.8 BauONRW - Verzicht auf den Einbau von
T90/RS -Tiiren in Brandwénden zugunsten T30/RS Tiiren
. §27 Abs.1 BauONRW - Errichtung des Tragwerks des
Technikgeschosses in Stahlbauweise
. §31 Abs.4 BauONRW - Verzicht auf Deckenabschliisse zu
den Obergeschossen im Bereich des Foyers/ Ring 2
. §35 Abs.3 BauONRW - Offnungen zu Raumen innerhalb
von Treppenraumerweiterungen
. §36 Abs.1 BauONRW - Herstellung notw. Flure in
Nutzungseinheiten > 400gm
9. §36 Abs.3 BauONRW - Uberschreitung von zulidssigen
Flurlangen
10. §35 Abs.2 BauONRW - Uberschreitung der zulissigen
Rettungsweglénge (40m) im Sockelgeschoss/ Ring 2
11. §35 Abs.2 BauONRW - Uberschreitung der zuldssigen
Rettungswegliange (54m) im 1. - 3.0G/ Ring 2
12. §3 Abs.3 BauONRW — G30- Verglasungen Luftraum
Foyer zu den Geschossebenen 1 -3
13. §8 Abs.2 SBauVO - Feuerwiderstandsklasse der
internen Treppe im Foyer
14. §16 Abs.2 SBauVO - Bemessung der Rauch- und
Warmeabzugsanlage des Foyer
15. §6 Abs.3 BauONRW (2x)

0 N O O

Die Stellplatze werden im Rahmen der derzeitigen Stellplatzvereinbarung zwischen der Stadt
Koéln und der Universitat Kéln, nachgewiesen.

Auf die BuRgeldbestimmungen des § 86 BauO NRW bei Nichteinhaltung der
vorgeschriebenen Anzeigen und Abweichungen von dieser Baugenehmigung wird
ausdricklich hingewiesen.



Gruneintragungen in den Bauvorlagen sind als Nebenbestimmungen gem. § 36
Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen zu beachten.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats Klage vor dem Verwaltungsgericht
Kolin erhoben werden. Die Klagefrist beginnt mit einer Zustellung dieser Entscheidung nach
dem Verwaltungszustellungsgesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen, andernfalls mit der
Bekanntgabe dieser Entscheidung.

Mit freung#ichen Gruf3en
Im Auftr

Pohl
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Nebenbestimmungen
Bedingung, Auflagen und Hinweise
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Bedingungen

Voraussetzung fur die Zulassigkeit der Gesamtbaumalnahme (Baugrube

Az.: 63/B13/0688/2019 und Hauptbaugenehmigung Az. 63/B13/2158/2019) ist die
Eintragung der im Hauptbaugenehmigungsverfahren unter Aktenzeichen
63/L13/0394-0397/2019,

63/L13/0960-0969/2022,

63/L13/0006/2023 und

63/L13/0286-0288/2023

beantragen éffentlich-rechtlichen Verpflichtungserklarungen in das
Baulastenverzeichnis der Stadt Kéin.

Verfahrensbedingt konnen die bereits beantragten Baulasten derzeit nicht zeitnah in
das Baulastenverzeichnis eingetragen werden.

Daher wird zur Unterzeichnung bzw. Eintragung der Baulasten in das
Baulastenverzeichnis der Stadt Kéln folgender zeitlicher Aufschub gewahrt:

Die Baulasten miissen vor Baubeginn der unter Aktenzeichen 63/B13/2158/2019
beantragten Hauptbaugenehmigung in das Baulastenverzeichnis der Stadt KéIn
eingetragen sein.

Sofern die Realisierung der beantragten BaumafRnahme, Aktenzeichen
63/B13/2158/2019, nicht méglich ist bzw. diese Baugenehmigung nicht zur
Ausfuhrung kommt, sind die baulichen Mafinahmen die im Rahmen der Herstellung
Baugrube (Aktenzeichen 63/B13/0688/2019) bereits ausgefiihrt wurden
zuriickzubauen und die Baugrube wieder zu verfiillen.

Auflagen

Statik

Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzusténden sind seit Einfihrung
der BauO NRW 2018 nicht mehr genehmigungsfrei, da § 65 Abs.1 Nr. 37 BauO NRW
2000 entfallen ist. Derartige MalRnahmen (z.B. ein Baugrubenverbau, eine
Giebelwandabstitzung oder eine Unterfangung) miissen Bestandteil der vor
Baubeginn erforderlichen Prifbescheinigung nach § 12 Abs. 1 SV-VO sein. Diese
Bescheinigung ist durch einen staatlich anerkannten Sachverstandigen fur die
Prifung der Standsicherheit auszustellen und mit der Anzeige des Baubeginns
vorzulegen. Nach Abschluss der BauhilfsmaRnahme ist die Bescheinigung tber
stichprobenhafte Kontrollen (§12 Abs.2 SV-VO), ausgestelit durch den staatlich
anerkannten Sachverstandigen, vorzulegen.
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Wird eine derartige MaBnahme (z.B. ein Baugrubenverbau, eine
Giebelwandabstiitzung oder eine Unterfangung) unvorhergesehen nach Baubeginn
erforderlich, kann diese nach Vorlage einer entsprechend angepassten
Prufbescheinigung nach §12 Abs.1 SV-VO zugelassen werden. Diese Bescheinigung
ist durch einen staatlich anerkannten Sachverstandigen fir die Prifung der
Standsicherheit auszustellen und vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. Nach
Abschluss der BauhilfsmaBnahme ist die Bescheinigung tber stichprobenhafte
Kontrollen (§12 Abs.2 SV-VO), ausgestellt durch den staatlich anerkannten
Sachverstandigen, vorzulegen.

Allgemein
§49 BauONRW

Offentlich zugéngliche Geb&ude miissen entsprechend den Anforderungen des
§49 BauONRW, insbesondere in den Bereichen die flur den aligemeinen
Besucherverkehr zugéanglich sind, fur Behinderte, alte Menschen und fur Personen
mit Kleinkindern barrierefrei und behindertengerecht errichtet werden.

Bei der Umsetzung der Forderung nach Barrierefreiheit i.S.d. §49 BauONRW sind

"neben den Belangen fur Rollstuhlfahrer (z.B. Herstellung stufenloser Eingénge,

ausreichend groBe Bewegungsflachen und Turbreiten, Toiletten fur Rollstuhifahrer)
auch die Belange fiir Personen die in der Wahrnehmung lhrer Sinne eingeschrankt
sind zu bertcksichtigen Hier sind insbesondere der Einbau wirksamer akustischer
und optischer taktiler Leitsysteme fir Personen mit Seh- und Hérbehinderung zu

nennen.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die DIN 18040-1 — Barrierefreies Bauen,
Teil 1 und 2 — hingewiesen.

Das fur das Bauvorhaben erstellte Barrierefrei-Konzept durch das Architekturbiro
Code Unique Architekten, vom 21.11.2019, ist Bestandteil der Baugenehmigung.
Die in diesem Brandschutzkonzept bezeichneten Anforderungen, Empfehiungen und
KompensationsmaRnahmen sind als Auflagen dieser Genehmigung vollstandig zu

erfullen.

Baustellencontainer sind in einem Mindestabstand von 5,0m von bestehenden
Gebauden aufzustellen.

Es ist sicherzustellen, dass Verschmutzungen der éffentlichen Gehwege und Straen
durch Baufahrzeuge wahrend der BaumaRnahme vermieden oder unmittelbar nach
entstehen sofort wieder beseitigt werden, z. B. durch Einsatz einer saugenden
Kehrmaschine.
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Brandschutz

Horsaalgebaude

Die brandschutztechnische Stellungnahme zur Fihrung der Rettungswege aus dem
Horsaalgebaude wahrend der BaumalRnahme des Sachverstandigenbiros b-i-b, vom
16.05.2013 (s. Aktenzeichen 63/B13/0688/2019), ist Bestandteil der Genehmigung.
Die in dieser Stellungnahme bezeichneten Anforderungen, Empfehlungen und
Kompensationsmanahmen sind als Auflagen dieser Genehmigung vollstandig zu
erfullen. Abweichend davon gelten die Bestimmungen in dieser Genehmigung, soweit
hierzu Einzelheiten nachfolgend besonders festgelegt sind.

Hinweis

Der in der brandschutztechnischen Stellungnahme des
Brandschutzsachverstéandigen, Biro b-i-b, vom 16.05.2023, beschrieben
Erleichterung von der nachstehenden Vorschrift

- §35 Abs.1 BauONRW beziglich der gednderten Rettungswegfiihrung des
Hoérsaalgebaudes,

wird zugestimmt

Die vor Beginn der Neubaumalnahme bestehenden 1. und 2. Rettungswege des
Horsaalgebaudes, Bereich Physikalische Chemie sind nach Fertigstellung der
NeubaumaRnahme/ 1. Bauabschnitt so wieder herzustellen wie vor der
Neubaumafinahme.

Sofern die Rettungswege des Horsaalgebdudes nach Fertigstellung der
NeubaumaBnahme abweichend gefiihrt werden sollen, ist die gednderte
Rettungswegfiihrung in einem Bauantragsverfahren gem. §65 BauONRW zu
beantragen.

Die Betriebsbereitschaft der vorhandenen anlagentechnischen Einrichtungen des
Horsaalgebaudes, z.B. Brandmelde- und Alarmierungsanlage, ist jederzeit
sicherzustellen.

Sofern Standorte von anlagentechnischen Einrichtungen, die bei einem Einsatz der
Berufsfeuerwehr relevant sind, verandert werden, ist dies in Abstimmung mit der
Berufsfeuerwehr durchzufiihren

Aufgrund der Anderung der Rettungswegfiihrung sind die Flucht- und
Rettungswegpléne sowie die bestehende Brandschutzordnung des Horsaalgebaudes
in Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr auf die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Zufahrten und Aufstellflachen fur die Berufsfeuerwehr sowie der Verlauf von

Rettungswegen aus dem Bestandsgebaude sind wahrend der Baumalinahme
jederzeit sicherzustellen und frei zu halten.

Neubaumafnahme

Das Brandschutzkonzept des Sachversténdigenbiros b-i-b, vom 04.04.2019, ist
Bestandteil der Genehmigung. Die brandschutztechnischen Eintragungen in den
Brandschutzplanen des Brandschutzkonzeptes sind mafRgeblich.

Die in diesem Brandschutzkonzept bezeichneten Anforderungen, Empfehlungen und
Kompensationsmanahmen sind als Auflagen dieser Genehmigung vollstandig zu
erfullen. Abweichend davon gelten die Bestimmungen in dieser Genehmigung, soweit
hier Einzelheiten nachfolgend besonders festgelegt sind.
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Vor Ausfiihrungsbeginn sind mir der beauftragte staatlich anerkannte
Sachverstandige fir Brandschutz, der verantwortliche Bauleiter sowie ein
Fachbauleiter, der die Einhaltung des Brandschutzes wahrend der Bauausfiihrungen
Uberwacht, schriftlich zu benennen. Mit der Benennung sind Qualifikationsnachweise
und die schriftliche Einverstandniserklarung der benannten Personen vorzulegen.

Mit der Anzeige der Rohbaufertigstellung ist mir der Nachweis vorzulegen, dass die
gemal Brandschutzkonzept erforderliche Léschwassermenge vorhanden ist.

Bei der Bauzustandsbesichtigung nach abschlieBender Fertigstellung der
GesamtmaBnahme bzw. einzelner Bauabschnitte ist mir durch einen staatlich
anerkannten Sachverstandigen fir Brandschutz zu bescheinigen, dass durch
wiederholte stichprobenhafte Uberpriifung wéahrend der Bauausfiihrung

- die brandschutztechnischen Anforderungen und Empfehlungen aus dem
(ggf. fortgeschriebenen) genehmigten Brandschutzkonzept,

- die den Brandschutz betreffenden Nebenbestimmungen aus der Baugenehmigung

- die Durchdringungen durch Brand- oder Rauchabschnitte sowie durch Bauteile mit
Anforderungen an Rauchdichtheit und Feuerwiderstandsdauer

ordnungsgemal ausgefihrt wurden, sowie

- das eine Wirkfunktionsprifung aller brandschutztechnischen
Sicherheitseinrichtungen durchgefiihrt wurde, die ein mangelfreies Zusammenwirken
aller sicherheitstechnischen Anlagen, insbesondere das Zusammenwirken der
Anlagen bei Stromausfall und im Brandfall bestétigt

- das gegen eine Inbetriebnahme des Bauvorhabens keine brandschutztechnischen
Bedenken bestehen.

Fur den Nachweis ist es erforderlich, das die Ausfiihrung von Arbeiten, die
nachtraglich nicht oder nur mit erheblichem Aufwand kontrolliert werden kénnen, in
geeigneter Weise dokumentiert werden (z.B. Ausfilhrungsprotokolle,
Fotodokumentation).

Die Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die Berufsfeuerwehr sind entsprechend dem
Lageplan des Brandschutzkonzeptes herzustellen.

Samtliche Feuerwehrflachen (Feuerwehrzufahrten) sind an der Grenze zwischen
offentlicher Verkehrsfiache und privatem Grundstiick mit einem Schild gema
Anlage 1 zu kennzeichnen. Das Feuerwehrzufahrtsschild ist dabei mit einem
textlichen Hinweis auf alle erreichbaren Gebaude zu versehen.

Weiterhin sind die Schilder durch einen Orientierungsplan gemal Anlage 2 zu
erganzen.

Die zukunftige Lage der GreinstraRe/ Fahrtrichtung sowie der weitere Verlauf der
Feuerwehrumfahrt haben ggfls. erheblichen Einfluss auf einen Einsatz der
Feuerwehr.

Die spatere Fuhrung der Greinstral3e und der weitere Verlauf auf nicht 6ffentlichen
Straflenland ist daher im Detail mit der Bauherrn, der Berufsfeuerwehr und dem Amt
fur StralRen- und Verkehrstechnik abzusprechen.
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Zur Sicherstellung eines unabhangigen Rettungsweges aus den Rdumen 1.242,
1.243 und 1.244 im 1. Obergeschoss, sind diese Rdume entsprechend der
Griuneintragung im Grundrissplan durch eine weitere Tur zu verbinden.

Zur Sicherstellung eines unabhéngigen Rettungsweges aus Raum 3.201 im
3. Obergeschoss ist die T30/RS —Tur innerhalb des Flur3.F201 aus Achse 21 in
Achse 19 entsprechend der Gruneintragung im Grundrissplan zu verschieben.

Die vom Brandschutzsachverstandigen bewerteten 5 Bestuhlungsvarianten im
Erdgeschoss, Ring 2, sind Bestandteil der Baugenehmigung.

Dementsprechend darf die Anzahl der Personen in diesem Raum bei den jeweiligen
Veranstaltungen nicht {iberschritten werden

Der Betreiber hat durch geeignete MalRnahmen, wie Einlasskontrollen, Ausgabe von
Eintrittskarten o0.a. dafiir Sorge zu tragen, das die max. Anzahl von Besuchern nicht

Uberschritten wird.

Einzelveranstaltungen auBerhalb dieser jeweiligen Rahmenbedingungen fur eine
groRere Anzahl von Personen sind nicht Antragsgegenstand. Einzelveranstaltungen
waren in einem gesonderten Antragsverfahren beim Bauaufsichtsamt der Stadt Kéln

rechtzeitig zu beantragen.

Die notwendigen Treppen im Bereich des Foyers mit einer Breite von mehr als 2,40m
sind mit einem festen und sicheren Zwischenhandlauf auszustatten.

Einrichtungen fir die Brandbekampfung

Die Einspeiseeinrichtungen aller trockenen Loschwasserleitungen sind geméaR DIN
14461-2 auszufuhren. Auf der Innenseite der Schutzschranke der
Einspeiseeinrichtungen ist auf den nachstgelegenen Unterflurhydranten hinzuweisen.

Wird die Einspeiseeinrichtung nicht unmittelbar neben dem Zugang zum
Treppenraum angeordnet (TH 04), ist auBen am Zugang zum Treppenraum mit
einem Schild DIN 4066 - E1 auf die Einspeiseeinrichtung hinzuweisen.

An den im Brandschutzkonzept beschriebenen Entnahmestellen in den
Treppenraumen ist die Beschilderung durch die Bezeichnung des Treppenraumes
und des jeweiligen Geschosses zu erganzen.

Die Zugénge zu den Treppenraumen von aulen sind deutlich und dauerhaft mit der
Treppenraumbezeichnung zu kennzeichnen.

Manuelle Ausldsestellen fir die Entrauchung des Foyers sind an allen Ausgéngen in
den notwendigen Fluren im Erdgeschoss flurseitig sowie im Bereich des
Hauptzuganges in unmittelbarer Nahe der Eingangstiiren anzuordnen. Die
Auslosestellen sind zusatzlich durch eine Schild DIN 4066 — D1 mit dem Text
,Rauchabzug“ zu kennzeichnen.
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Feuerwehrplane

Die Feuerwehrplane sind am FIBS in 4facher Ausfertigung vorzuhalten.

Anlagen zur Brandmeldung

Das FIBS ist je nach der spater festgelegten Verkehrsfuhrung in den Bereich der
Treppenrdume THOS oder THO3 anzuordnen.

Die Anlage ist an die Alarmibertragungsanlage (AUA) der Stadt KéIn anzuschalten.
Die Anschlussbedingungen der Stadt KéIn, Feuerwehr, sind zu beachten.

Moglichst friihzeitig, spatestens aber vor der Installation der Brandmeldeanlage ist
gemaf DIN 14675 ein Planungsgesprach mit der Berufsfeuerwehr Kéin Abteilung
Gefahrenvorbeugung zu fuhren. Eine Ausfertigung der Brandfallmatrix ist der
Feuerwehr KéIn dabei zur Verfigung zu stellen.

Rechtzeitig vor der Gebrauchsabnahme des Objektes durch das Bauaufsichtsamt ist
entsprechend den Anschiussbedingungen der Stadt Kéin eine Abnahme der

" Brandmeldeanlage durch die Berufsfeuerwehr zu veranlassen. Diese hat

grundsétzlich vor Anschaltung der Brandmeldeanlage an die Ubertragungsanlage fir
Gefahrenmeldungen der Stadt KéIn zu erfolgen.

Bei der Abnahme sind mangelfreie Bescheinigungen der Sachverstandigen, die vor
der ersten Inbetriebnahme die Brandmeldeanlage und die auf die Brandmeldeanlage

" aufgeschalteten sonstigen Sicherheitseinrichtungen gemaR Priifverordnung gepriift

haben, vorzulegen.

Amt fir Briicken, Tunnel und Stadtbahnbau

Abriss der FuRgangerbriicke

Der Beginn der BaumaRnahme “Abriss der FuBgangerbriicke® ist dem Amt flr
Briicken, Tunnel und Stadtbahnbau der Stadt Kéln frihzeitig mitzuteilen.

Amt fiir Umweltschutz
- Untere Naturschutzbehérde (UNB)

Landschaftsschutz/ Landschaftsschutzgebiet

Die zustandige Ansprechperson im Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abteilung
Untere Naturschutzbehérde (UNB), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, fur den
Landschaftsschutz ist Frau Pniewski, Telefon 0221 221-24161,
ursula.pniewski@stadt-koeln.de.

Der von der Universitat Kéin beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere
Naturschutzbehorde eingereichte Antrag auf Befreiung von den Verboten des Kéiner
Landschaftsplanes fiir den geplanten Neubau einer 10-kV-Kabeltrasse zur
Versorgung des neu zu erstellenden Labor- und Blrogebadudes fur Chemie und
Didaktik im Landschaftsschutzgebiet L16 vom 24.10.2019 sowie die Anlage zu
diesem Antrag sind verbindlicher Teil der Baugenehmigung.
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Zum Schutz des vorhandenen Baumbestandes ist die Leitungsverlegung
entsprechend des Antrags auf Befreiung gemanR § 67 BNatSchG der Universitat Kéin
vom 24.10.2019 inclusive Anlage an das Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Untere
Naturschutzbehoérde, auszufithren (Bescheid vom 18.12.2019, verlangert bis
11.01.2025).

Die Leitungsverlegung ist durch eine dkologische Baubegleitung zu begleiten und
schriftlich zu dokumentieren. Die Begehungs-, bzw. Besprechungsprotokolle sind der
Unteren Naturschutzbehérde unaufgefordert vorzulegen.

Beginn und Abschluss der Arbeiten sind der Unteren Naturschutzbehérde schriftlich
anzuzeigen.

Die angrenzenden Vegetationsflichen und der zu erhaltende Baumbestand sind als
Tabuzone zu betrachten und durch Schutzvorkehrungen gemaR DIN 18920 ,Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflichen bei Bauma3nahmen* und
RAS-LP-4 ,Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei
BaumaBnahmen® vor Schadigungen zu sichern.

Freilandartenschutz

Der zustandige Ansprechpartner im Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abteilung
Untere Naturschutzbehorde (UNB), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, fur den
Freilandartenschutz ist Herr Florin-Bisschopinck, Telefon 0221 221-24159, E-Mail:
thorsten.bisschopinck@stadt-koeln.de.

Samtliche Rodungs- und Fallarbeiten haben auBerhalb der Vogelbrutzeit zu erfolgen
(Brutzeit 01.03. — 30.09. eines jeden Jahres).

Sollten 0. g. Arbeiten zwingend in die Vogelbrutzeit fallen, ist eine 6kologische
Baubegleitung hinzuzuziehen. Diese hat die Strukturen frilhestens 2 Tage vor Beginn
der Arbeiten auf Besatz durch Végel und/ oder Flederméause zu untersuchen.
Hiertber ist der Unteren Naturschutzbehérde unaufgefordert ein Bericht zukommen

zu lassen.

Sollten auf den betroffenen Flachen Tiere besonders geschiitzter Arten festgestellt
werden, so ist der Antragsteller verpflichtet, die weiteren (Bau/Rodungs-
/Abbruch)Tatigkeiten unverziglich einzustellen und umgehend mit der Abteilung
Untere Naturschutzbehérde (UNB) Kontakt aufzunehmen, um das weitere Vorgehen
abzustimmen.

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasscheiben sind die im Folgenden
aufgefihrten Auflagen zu beachten:

a) Sockelgeschoss: Die geplanten dueren Scheiben dirfen einen Reflexionsgrad
von 10% nicht Uberschreiten

b) Erdgeschoss: Die grofflachige Verglasung ist mit einem Muster zu versehen,
welches die Kollision von Végeln wirkungsvoll verhindern soll. Das Muster ist im
Vorfeld mit der Abteilung UNB abzustimmen und durch diese zu genehmigen.

c) Die glaserne Absturzsicherung ist ebenfalls nach Absprache mit der Abteilung UNB
zu bemustern (s.0.). Alternativ kann diese in einer Stahlkonstruktion ausgefuhrt
werden.

d) Obergeschosse: Die konkrete Bemusterung der in den Obergeschossen geplanten
Verglasungen ist ebenfalls mit der Abteilung UNB im Vorfeld abzusprechen und
durch diese zu genehmigen.
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Baumschutz

Die zustandige Ansprechperson im Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abteilung
Allgemeine Verwaltung, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, fur den Baumschutz ist
Herr Géth, Telefon 0221 221-36545, E-Mail michael.goeth@stadt-koeln.de.

Nach der Baumschutzsatzung (BSchS) sind Baume - auch auf angrenzenden
Grundstiicken in einem Abstand von bis zu 5 m zur gemeinsamen Grenze - bei der
Durchfiihrung der Baumaf3nahme vor jeglichen Beschadigungen zu schitzen. Zu
beachten sind hierbei die Bestimmungen der DIN 18920 und der RAS-LP 4.
Untersagt ist unter anderem die Verdichtung des Bodens, zum Beispiel durch die
Baustelleneinrichtung oder durch das Abstellen von Baufahrzeugen und -maschinen,
insbesondere im Kronentraufbereich.

Zum Erhalt geschitzter Baume wahrend der Abriss- bzw. Bauarbeiten ist folgendes
Zu beachten:

a) Der Kronentraufbereich der geschitzten und zu erhaltenden Baume ist von
Baufahrzeugen, Baustelleneinrichtungen und Baumaterialien freizuhalten. Der
betreffende Kronentraufbereich ist wahrend der Bauzeit durch einen ortsfesten
Bauzaun abzusichern.

b) Schaden an den oberirdischen Teilen der geschitzten Baume durch ausladende
Baumaschinen sind zu vermeiden.

' Wiahrend der Bauzeit sind bei Bedarf weitere Schutzvorkehrungen gemaR DIN 18920

und RAS-LP 4 vorzusehen.

c¢) Die Schutzmaf3nahmen, der Standort des Bauzauns und die von jeglichem
Baubetrieb freizuhaltenden Flachen sind den Ausfiihrungsunternehmen aller
Gewerke rechtlich bindend vorzugeben.

Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt — Baumschutz - ist mind. 5 Werktage vorher
Uber den Baubeginn schriftlich zu informieren '
(auch per E-Mail méglich: antrag-baumschutz@stadt-koeln.de).

Amt fiir Umweltschutz
- Immissionsschutz, Wasser und Abfallwirtschaft (IWA)

Die zustandige Ansprechpartnerin im Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abteilung
Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft (IWA), Willy-Brandt-Platz 2, 50679
Koln, ist Frau Freialdenhoven, Telefon 0221 221-25382, E-Mail:
katja.freialdenhoven@stadt-koeln.de.

Immissionsschutz (IWA)

Nicht nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedurftige Anlagen
(z.B. raumiufttechnische oder anderweitige immissionsschutzrechtlich relevante
Anlagen) sind so zu errichten und zu betreiben, dass

a) schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind,

b) nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf
ein Mindestmalf beschrankt werden.



Beiblatt Seite 9 von 20 zur Baugenehmigung Az.: 63/B13/2158/2019

39.

40.

41.

42,

43.

B-71

Diese Pflichten werden als erflllt angesehen, wenn die Bedingungen der zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
eingehalten werden, z.B. TA Luft, TA Larm. MaBnahmen zum Immissionsschutz
mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (z.B.
Larmminderungstechnik)

Das schalltechnische Gutachten der Graner + Partner Ingenieure ,Schalltechnisches
Prognosegutachten Neubau des Departments fir Chemie der Universitat zu Kéln*
von 22. November 2019 (Projekt-Nr.: A19521) ist Bestandteil dieser
Baugenehmigung. Nachteilige Abweichungen oder Anderungen von den im
schalltechnischen Gutachten bestimmten Annahmen und Ma3nahmen sind
unzulassig und fuhren zum Erléschen der Baugenehmigung.

Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte und die im Immissionsschutzgutachten
der Graner + Partner Ingenieure errechneten Beurteilungspegel zu gewahrleisten,
sind die in dem vorgenannten schalltechnischen Gutachten beschriebenen
Annahmen und MaBnahmen dauerhaft zu gewahrleisten bzw. umzusetzen. Dies
beinhaltet insbesondere die im Gutachten unter Ziffer 5.1 aufgefuhrten
Schallleistungspegeln der haustechnischen Anlagen.

Jegliche Anderung erfordert eine Riicksprache mit der Abteilung IWA und
gegebenenfalls eine Anpassung der Immissionsprognose.

Aufgrund der bei Vorhaben dieser Art typischerweise zu beobachtenden
Abweichungen zwischen den Annahmen in der Immissionsprognose und der
spateren Betriebspraxis, hat der Bauherr auf Verlangen der Stadt Kéin, Umwelt- und
Verbraucherschutzamt, Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft (IWA) Art
und Ausmalf der von der Anlage ausgehenden Emissionen sowie die Immissionen an
von der Abteilung IWA festzulegenden Orten im Einwirkungsbereich des Vorhabens
auf eigene Kosten durch eine Stelle gemaR § 26 BImSchG ermitteln zu lassen und
nachtraglich entsprechende Anordnungen zur Vermeidung eventueller Belastigungen
zu treffen.

Larmintensive Bautatigkeiten sind grundsatzlich nur in der Zeit von 07:00 bis 20:00
Uhr gestattet. Wahrend der Nachtzeit (20:00 bis 07:00 Uhr) sind larmintensive
Arbeiten verboten.

(Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgénge
(Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG) i. V. m. der Aligemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm, Gerdauschimmissionen.)

In begriindeten Ausnahmeféllen kann das Umwelt und Verbraucherschutzamt,
Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft eine
Ausnahmegenehmigung fir Arbeiten wahrend der Nachtzeit erteilen. Diese ist 10
Tage vor dem geplanten Arbeitsbeginn zu beantragen.

Bei BaumaRnahmen in Wohngebieten sind die Regelungen der 32. Verordnung zur
Durchfithrung des BImSchG (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32.
BImSchV) zu beachten, soweit Maschinen verwendet werden, die in dieser
Verordnung genannt werden.

Bei erschitterungsrelevanten BaumaRRnahmen sind die Anhaltswerte der DIN 4150
einzuhalten.
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Wasserwirtschaft

Das Schmutz- und Niederschlagswasser muss der 6ffentlichen Kanalisation zugefihrt
werden.

Im Zuge der Baumafinahmen sind alle Abwasserleitungen einschlielich aller
Schachte, Schlammféange, Abscheideranlagen usw. gemaR DIN 1986 in Verbindung
mit EN 1610 auf Dichtheit zu Uberprufen.

Abfallwirtschaft

Der Beginn und das Ende der BaumafRnahmen sind der Stadt Kéin, Umwelt- und
Verbraucherschutzamt, Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschatft,
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KéIn jeweils eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen.

Vor Beginn der BaumafRnahme ist der Stadt Kéln, Umwelt- und
Verbraucherschutzamt, Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft,
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln die fur die MaRnahme verantwortliche Person zu

benennen.
Sollten im Rahmen der Bau-/Abbruch-/Aushubmalnahmen

- optisch oder geruchlich verunreinigte Abbruch-/Aushubmaterialien und/oder
- andere gefahrliche Abféalle angetroffen werden bzw.
- durch die vorangegangene Nutzung entstandene, umweltrelevante
Verunreinigungen
(z.B: Olkontaminationen) festgestellt werden (Geruch, Aussehen, etc.),

ist die Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft unverzuglich zu
informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Im Regelfall ist vom

Bauherrn ein Gutachter zu benennen, der die notwendigen Untersuchungen zur
Gefahrdungsabschatzung durchfiihrt und abschlielend bewertet.

Amt fir Umweltschutz
- Umweltplanung und Vorsorge, Boden- und Grundwasserschutz

Die zustandigen Ansprechpartner im Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abteilung
Untere Bodenschutzbehérde und Grundwasserschutz, Willy-Brandt-Platz 2, 50679
Koéln, sind Herr Gerhold, Telefon 0221 221-23737 und Herr Rosch, Telefon 0221 221-

23538.

Sollte im Rahmen der Bauarbeiten optisch oder geruchlich verunreinigtes
Bodenmaterial angetroffen werden, so ist der Antragsteller nach § 2
Landesbodenschutzgesetz verpflichtet, dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt
unverziglich den Sachverhalt mitzuteilen. Es ist ein Gutachter zu benennen, der die
notwendigen Untersuchungen durchfuihrt und die Risiken beurteilt.
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Bauverwaltungsamt

Der Zustimmung zu dem Bauvorhaben liegt der noch abzuwickelnde Grunderwerb
(Ankauf der Flurstucke 692 und 865, Gemarkung Mungersdorf, Flur 69 durch die

Universitat zu KéIn) zu Grunde.
Bei dem Flurstuck 692, Gemarkung Mingersdorf, Flur 69 handelt es sich gréRtenteils

um planungsrechtlich festgesetztes und 6ffentlich gewidmetes Stralenland. Ein
Wegeeinziehungsverfahren gern. § 7 St'WG NRW kann erst eingeleitet werden,
wenn das Stadtplanungsamt - wie mit E-Mails vom 18.10.2022 von Dez. lll und vom
31.10.2022 des Stadtplanungsamtes - den bestehenden B-Plan 65439/04
entsprechend andert oder aufhebt und der beabsichtigte Grunderwerb —wie oben
erwahnt-, erfolgt ist.

Sollten sich im Rahmen der Kaufverhandlungen noch Anderungen ergeben, ist das
Bauverwaltungsamt (620/2) nochmals zu beteiligen.

Der mit dem Bauherrn wegen der beabsichtigten Inanspruchnahme 6ffentlichen
StralBenlandes abgeschlossene Gestattungsvertrag vom 28.02.2023, ist Bestandteil

der Baugenehmigung.
Eine dariber hinausgehende Inanspruchnahme des éffentlichen StraRenlandes

(s. insbesondere Anlage 2 und 3, Stand vom 18.02.2022 des Gestattungsvertrages)
ist mit Bauverwaltungsamt der Stadt Koéln gesondert zu regeln.

Amt fiir Verkehrsmanagement
Vor Baubeginn ist die Filhrung der 6ffentlichen Verkehrswege und die Logistik des

Baustellenverkehrs wahrend der BaumaRnahme mit dem Amt fiir
Verkehrsmanagement bzw. mit dem Amt fur StraBen- und Verkehrstechnik im

Einzelnen abzustimmen.

Amt fiir StraBen- und Verkehrstechnik

ErschlieRung Luxemburger Strae:

Die Nebenanlagen missen tber die gesamte Breite der Schleppkurven als
Gehwegliberfahrt fur hohe Belastung ausgebaut werden. Die bestehende
Parkbeschilderung muss in Abstimmung mit dem Amt fir nachhaltige
Mobilitatsentwicklung, Abteilung Parkraumkonzepte, Herr Hein, Rufnummer (0221)
221-27130, E-Mail lukas.hein@stadt-koeln.de, gedndert/entfernt werden.

Aus Verkehrssicherheitsgrinden muss die Langsseite des Stellplatzes fur den
Tankwagen entlang der Grenze zum éffentlichen Gehweg baulich abgetrennt werden
(z.B. Zaun, Hecke 0.4.). Durch die Abtrennung wird sichergestelit, dass Rangieren
auf dem Gehweg unterbunden wird.

Greinstrale:

Die abschlieBende Ausgestaltung der Freianlagen auf den Flurstiicken 692 und 813
entlang der Greinstrale ist mit dem Amt far Stralen- und Verkehrstechnik

abzustimmen.
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Die geplante Griinflache auf dem Flurstiick 865 muss aus Unterhaltungsgriinden auf
dem Privatgrundstiick enden und darf nicht auf das Flurstiick der Stadt KéIn

weitergefiihrt werden bzw. hineinragen.

BaustraRe:

Das Unicenter wird zurzeit Gber die Flurstiicke 973, 865 und 768 erschlossen. Die
Universitat muss fiir den Baustellenverkehr, der ErschlieBung des Unicenters und des
Uniparkplatzes eine Baustral’e auf den Flurstiicken 866, 856 und 811 errichten. Die
Baustralle bleibt bis die Stadt Kéln die Greinstra3e nach B-Plan erstmalig
endausgebaut hat.

Der Ausbau der BaustraRe erfolgt Uber die gesamte Grundstiicksbreite. Innerhalb der
befestigten Flache ist eine gesicherte, barrierefrei nutzbare Flache fur den
FuBverkehr vorzusehen. Die Baustral3e soll in Teilen dem endguitigen
Ausbauquerschnitt entsprechen. Die Hohe des Planums und die Starke der
Frostschutzschicht sind entsprechend dem Endzustand der Strae herzustellen. Die
im Unterbau erforderlichen MaBnahmen sind durchzufiihren. Als Deckschicht ist eine
10 cm dicke Tragdeckschicht einzubauen. Die darunterliegende Schottertragschicht
ist gegentiber den endgultigen Dicken so zu iberhéhen, dass die Oberkante der
Baustrale dem endgultigen StraRenniveau entspricht.

Da keine genauen Zahlen zur zukinftigen Verkehrsbelastung vorliegen, ist die
BaustraRe fir die Belastungsklasse BK 3,2 gemaR RStO zu dimensionieren.

Die Entwasserung inklusive der Sinkkéasten ist vorzusehen. Die Herstellung der
BaustraBe ist mit einem vorherigen Kanalbau der Stadtentwasserungsbetriebe
verkniipft. Ebenfalls ist eine provisorische oder endgiiltige Beleuchtung zu
berucksichtigen. Die StraBennamensschilder und andere Verkehrszeichen sind mit
Fertigstellung der BaustralRe anzubringen.

Die zukinftigen StraBenhéhen missen die Anschlisse der GreinstralRe und des
Privatgelandes bericksichtigen.

Die Flache vor dem Eingang (Ende Flurstuck 813) ist im B-Plan als offentliche
Verkehrsfiache festgesetzt. Aufgrund der Freianlagen- und Hochbauplanung der
Universitat kann dort keine offentliche Wendeanlage hergestellt werden. Es muss
sichergestellt werden, dass Fahrzeuge, die in die GreinstralRe einfahren, entweder in
Richtung Universitatsstral3e ausfahren oder auf einer Flache der Universitat wenden

kénnen.

Die Flurstiicke 866, 856 und 811 werden zurzeit von der Stadt Kéln
(Liegenschaftsamt) vermietet. Die Universitat muss die Stadt Kéin friihzeitig Uber den
Baubeginn informieren, damit der Mietvertrag rechtzeitig geklindigt werden kann.

Enrigue-Schmidt-Cuadra-Weg:

Nach Beendigung der HochbaumaRnahme muss die Einmindung fur den
Zweirichtungsverkehr umgebaut werden. Dies war bereits Auflage fur den Bauantrag
des Kolner Studierendenwerks (AZ 63/B13/0250/2019).

Die Planung ist mit dem Amt fur Stralen- und Verkehrstechnik abzustimmen.
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Hinweise

Allgemein

Auf das mégliche Vorhandensein von Bombenblindgangern und Kampfmittel aus dem
2. Weltkrieg wird hingewiesen.

Samtliche fur das Bauvorhaben erforderliche Bescheinigungen sind vor dem Termin
der Bauzustandsbesichtigung zur Fertigstellung vorzulegen. Die
Originalbescheinigungen sind vorzulegen. Die Bauzustandsbesichtigung wird nach
Vorlage der erforderlichen Unterlagen durchgefiihrt.

Zum statischen Nachweis sind einzureichen:

- Statische Berechnungen

- Bescheinigung nach §12 Abs.2 SV-VO mit eindeutiger Zuordnung zum
Bauvorhaben d.h. mit Nennung des Aktenzeichens der Stadt Koln

- sdmtl. Baukontrollberichte des Prifstatikers

- Vervollstandigung der Priifberichte einschl. Ubereinstimmungserkléarung
des Architekten (§7 BauPrifVO)

Mit der Anzeige der abschlieBenden Fertigsteliung des Bauvorhabens ist —
unbeschadet eines nach § 60 BauO NRW erforderlichen .
Baugenehmigungsverfahrens —ein aktualisiertes und erganztes Brandschutzkonzept
gemaR § 9 BauPrufVO unter Beriicksichtigung der tatsachlichen Bauausfuhrung in
dreifacher Ausfertigung vorzulegen. Anderenfalls kann eine Bauzustandsbesichtigung
nach abschlieBender Fertigstellung nicht durchgefihrt werden.

Den im Brandschutzkonzept unter Punkt 4.17 beschrieben Abweichungen bzw.
Erleichterungen von den nachstehenden Vorschriften

1. §30 Abs.2 BauONRW

a) Ring 1: Verzicht auf die Unterteilung von Brandabschnitte von max. 40m
(Brandabschnitt A + B) sowie Uberschreitung der zulassigen
Brandabschnittsflache von 1600gm (Brandabschnitt A)

b) Ring 2: Verzicht auf Bildung von Brandabschnitten

2. §30 Abs.2 BauONRW - Verzicht auf die Ausbildung von Brandabschnitte im
Unter- und Technikgeschoss in Ring 1

3. §30 Abs.7 BauONRW — Im Technikgeschoss des Ring 1 tberbriicken brennbare
Baustoffe die Brandwand

4. §30 Abs.8 BauONRW - Verzicht auf den Einbau von T90/RS —Tren in
Brandwaénden zugunsten T30/RS Turen

5. §27 Abs.1 BauONRW - Errichtung des Tragwerks des Technikgeschosses in
Stahibauweise

6. §31 Abs.4 BauONRW - Verzicht auf Deckenabschlisse zu den Obergeschossen
im Bereich des Foyer/ Ring 2

7. §35 Abs.3 BauONRW - Offnungen zu Rdumen innerhalb von
Treppenraumerweiterungen

8. §36 Abs.1 BauONRW - Herstellung notw. Flure in Nutzungseinheiten > 400gm

9. §36 Abs.3 BauONRW - Uberschreitung von zuldssigen Flurlangen

10. §35 Abs.2 BauONRW - Uberschreitung der zuldssigen Rettungsweglange (40m)

im Sockelgeschoss/ Ring 2
11. §35 Abs.2 BauONRW — Uberschreitung der zuldssigen Rettungsweglénge (54m)
im 1. - 3.0G/ Ring 2
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12. §3 Abs.3 BauONRW - G30- Verglasungen Luftraum Foyer zu den

Geschossebenen 1 -3
13. §8 Abs.2 SBauVO - Feuerwiderstandsklasse der internen Treppe im Foyer
14. §16 Abs.2 SBauVO — Bemessung der Rauch- und Warmeabzugsanlage des

Foyers
sowie der Erleichterung von den Abstandflachenvorschriften
15. §6 Abs.3 BauONRW (2x)

wird zugestimmt

Strahlenschutz und Réntgenangelegenheiten

Die Errichtung und der Betrieb von strahlenbelastender Technikanlagen
(Sockelgeschoss, Ring 2) ist nicht Gegenstand dieser Baugenehmigung. Zustandig
fur Strahlenschutz und Réntgenangelegenheiten ist die Bezirksregierung Koln Dez.
55, Technischer Arbeitsschutz.

Amt fiir Umweltschutz
- Untere Naturschutzbehdrde (UNB)

Landschaftsschutz

Die zum Vorhaben erteilte Befreiung gem. § 67 BNatSchG vom 18.12.2019 wurde am
11.01.2023 verlangert und ist auf zwei Jahre bis zum 11.01.2025 befristet, damit bei
einer spateren Durchfiihrung des Vorhabens, dieses den aktuellen Anforderungen
des Natur- und Landschaftsschutzes angepasst werden kann.

Freilandartenschutz

Die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Absatz 1 (Bundesnaturschutzgesetz)
BNatSchG sind zu beachten. Hiernach ist es insbesondere verboten, Tiere der
besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu

zerstoren.

Amt fiir Umweltschutz
- Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft (IWA)

Wasserwirtschaft

Der Einbau von RCL-Material (Aschen, Schlacken, aufbereiteter Bauschutt und
Produkte aus diesen) auflerhalb von Wasserschutzzonen bedarf der
wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8, 9 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).
Diese ist unter Vorlage eines Prufungszeugnisses fir das einzubauende Material bei
der Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft zu beantragen (die
erforderlichen Antragsunterlagen und das Antragsformular kann

unter http://www.stadt-koeln.de/ Suchbegriff: RCL heruntergeladen werden).

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die Vorschriften der Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April
2017 zu beachten.
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Abfallwirtschaft

Fir die Beseitigung/Verwertung von geféhrlichen Abféllen sind die Vorschriften der
Verordnungen zu §§ 47 — 52 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu beachten.

Fir die Zuordnung von Abfallen zu einer Abfallschlisselnummer sind die Vorschriften
nach der Verordnung tber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung-AVV) zu beachten.

Bau- und Abbruchabfille sind, soweit diese getrennt anfallen, jeweils getrennt zu
halten, zu lagern, einzusammeln, zu beférdern und einer Verwertung zuzufihren.
Bestimmte Abfallfraktionen kénnen gemeinsam erfasst werden, soweit sie einer
Vorbehandlungsanlage (z.B. einer Sortieranlage) zugefuhrt werden. Konkrete
Anforderungen ergeben sich aus der Gewerbeabfallverordnung.

Bei der Entsorgung von Abfallen zur Beseitigung sind die Anschluss- und
Benutzungspflichten der Abfallsatzung der Stadt KdlIn in der jeweils gultigen Fassung
zu beachten.

Amt fiir Umweltschutz
- Umweltplanung und Vorsorge, Boden- und Grundwasserschutz

Im stadtischen Altlastenkataster liegen keine Erkenntnisse Uber Bodenbelastungen
des Grundsticks vor. Die Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
sind zu beachten.

Amt fiir Umweltschutz
- Larmschutz

Der zustandige Ansprechpartner in der Abteilung Larmschutz ist Herr Feldmann,
Telefon 0221 221-26292.

Auf Seite 26 wird im Kapitel 5.5. Schallschutz von Auflenbauteilen des vorgelegten
Entwurfs zum Nachweis des Schallschutzes mit der Nummer 16043 der GRANER +
PARTNER Ingenieure vom 23.11.2016 auf noch durchzufiihrende Berechnungen
zum Schallschutz gegen AuBenlarm verwiesen und zudem um Auskunft Gber erhéhte
Larmbelastungen gebeten.

Hierzu ist folgendes anzumerken:

Das Bauvorhaben ist erheblich durch Larmimmissionen aus dem Straf3en- und
Schienenverkehr belastet.

Zur Bestimmung des ,maf3geblichen Au3enldrmpegels” ist DIN 4109
(Schallschutz im Stadtebau) zu beachten.

Bei der Berechnung des grundlegenden ,Beurteilungspegels® ist vom
schalltechnischen Sachverstandigen folgendes zu beachten:

- Berechnung der Beurteilungspegel ausgehend vom Schienenverkehr auf den
Gleistrassen der KVB und der DB gemaR Anlage 2 der 16. BImSchV

- Berechnung der Beurteilungspegel ausgehend vom Verkehr auf Luxemburger
StralRe, Universitatsstralle, Greinstral3e und Enrique-Schmidt-Cuadra-Weg
sowie - sofern dieser als 6ffentliche Verkehrsflache gewidmet ist - vom Parkplatz
gemal RLS 90.
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Amt fiir Landschaftspflege und Griinflichen
Die Baumschutzsatzung der Stadt Kéln ist einzuhalten.

Die in unmittelbarer Nahe stehenden Baume sind zu erhalten und vor Beginn und
wahrend der BaumafRnahme geman DIN 18920 (Schutz von Baumen,
Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen), RAS-LP 4
(Richtlinien fir die Anlage von StraRen (RAS); Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4:
Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen) und §11 BauONRW
(Landesbauordnung) vor jeglichen Beschadigungen und Verletzungen an ihren ober-
und unterirdischen Teilen zu schitzen sowie ausreichend zu bewassern.

Fir die stadtischen zu féallenden Baume ist ein Ersatzgeld zu leisten. Diesbeziglich
wird sich das Amt fur Landschaftspflege und Grinflachen gesondert an den

Bauherren wenden.
Alle mit der BaumaRnahme verbundenen Kosten tragt der Bauherr.

Stadtentwasserungsbetriebe

Vor dem Grundstiick des Bauvorhabens sind in der Greinstra3e und in der
Luxemburger Stralle 6ffentliche Kanale fur die entwasserungstechnische
ErschlieBung vorhanden. _

Die offentliche Kanalisation entwéssert im Mischsystem. Es ist ein gemeinsamer
Anschluss fur Schmutz- und Niederschlagswasser an den 6ffentlichen Kanal
erforderlich. Bezuglich der Leitungsfihrung auf dem Grundstiick ist zu beachten,
dass gemaf DIN 1986-100 das Niederschlags- und Schmutzwasser tuber getrennte
Regenwasser- und Schmutzwasserfall-, Sammel- oder Grundleitungen aus dem
Gebaude herauszufiihren sind. Die Grund- bzw. Sammelleitungen mussen aus
hydraulischen Grinden auRerhalb des Gebaudes mdglichst nahe der
Anschlussleitung an der Grundstlicksgrenze zusammengefiihrt werden. Die
Zusammenfithrung sollte in einem Schacht mit offenem Durchfluss erfolgen. In
Ausnahmeféllen z.B. bei Grenzbebauung, ist eine Zusammenfuhrung von Schmutz-
und Regenwasserleitungen innerhalb des Gebaudes nur unmittelbar an der
GebaudeaulRenwand zulassig.

Das Schmutzwasser des Bauvorhabens muss in die 6ffentliche Kanalisation
eingeleitet werden, ebenso das Niederschlagswasser von Zink-, Blei- oder
Kupferdacheindeckungen. Vorrangig ist seitens des Bauherren zunachst zu prifen,
ob eine Niederschlagswasserversickerung —u.U. auch von Teilflachen- auf dem
Grundstiick maéglich ist. Je nach Art der Versickerung ist unter Umstanden eine
wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehérde der Stadt Koln erforderlich.
Informationen dazu sind unter 0221-221-24609 oder unter
umwelt-verbraucherschutz@stadt-koeln.de. erhaltlich.

Informationen zur Niederschiagswasserversickerung und zum Freistellungsverfahren
gemal §49 Abs. 4 LWG NW sind der Website der StEB Kéln (www.steb-koeln.de)
unter der Rubrik Grundstiicksentwasserung/Regenwasserversickerung zu entnehmen

Das Niederschlagswasser von Zink-, Blei- oder Kupferdacheindeckungen kann nicht
auf dem Grundstick 6rtlich durch Einleitung in den Boden oder das Grundwasser
beseitigt werden. . Ob im Einzelfall nach entsprechender Behandlung eine
Niederschlagswasserversickerung bzw. -beseitigung auf dem Grundstiuck mdéglich ist,
muss mit der Stadt Kéln-Untere Wasserbehdrde- geklart werden.


Harald Gräfe
Hervorheben

Harald Gräfe
Hervorheben

Harald Gräfe
Hervorheben

Harald Gräfe
Hervorheben

Harald Gräfe
Hervorheben
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Jedes Grundstick ist mit einem eigenen Anschlusskanal gesondert und ohne
Zusammenhang mit den Nachbargrundstiicken, Nachbargebauden an die offentliche
Abwasseranlage anzuschlieBen (entsprechend §13, Abs. 1 der Abwassersatzung).

Sind Anschlussarbeiten am éffentlichen Kanal erforderlich, sind fir die Entwéasserung
des Grundstiickes die Angaben des noch bei den Stadtentwésserungsbetrieben Kéin
zu beantragenden Kanalanschiussscheines malgebend. Besteht bereits ein
Kanalanschluss ist zu prifen, ob dieser wiederverwendet werden kann.

Der Kanalanschlussschein (auch fiir eine Wiederverwendung oder Stilllegung) ist
online unter www.steb-koeln.de/service/formulare .zu beantragen. Der Antrag sollte
mindestens 6 Wochen vor dem beabsichtigten Anschlusstermin bei den StEB Kéln
gestellt werden. Die Bearbeitungsdauer kann aufwandsabhangig im Einzelfall 6
Wochen uberschreiten.

Hinweis: Bevor Sie das online —Formular absenden, nehmen Sie bitte Kontakt mit
den StEB Koln auf, damit eventuell bestgehende Fragen zur Entwasserungsplanung
vorab geklart werden kénnen (Tel: 0221-221-23760). Es wird darauf hingewiesen,
dass die Prifung der Entwasserungsplanung auch technische Randbedingungen wie
z.B. die Forderung nach einer Einleitungsbeschrénkung beinhaltet.

Fir Grundstucke tber 800 gm abflusswirksamer Flache ist grundsatzlich ein
Uberflutungsnachweis gemaR DIN 1986-100 einzureichen. Ein Merkblatt dazu ist

beigefugt.

https://www.steb- i
koeln.de/Redaktionell/ABLAGE/Downloads/Merkbléatter/Uberflutungsnachweis.pdf

Der Uberflutungsnachweis dient dem Nachweis der schadlosen Uberflutung des
Grundsticks im Falle eines Starkregens. Die anfallenden Wassermengen mussen
dabei nachweislich auf dem Baugrundstiick zuriickgehalten werden, ohne das es zur
Uberflutung von Gebauden kommt. Die Riickhaltung kann z. B. Uber Stauraumkanale
oder Mulden erfolgen.

Der Uberflutungsnachweis muss dem Antrag auf Kanalanschlussschein beigefugt
werden. Ist kein Kanalanschlussschein erforderlich, ist der Uberflutungsnachweis
unverziglich nach Erhalt der Baugenehmigung an die Stadtentwasserungsbetriebe
Koln, AR, K-41-Teghnische Grundsticksentwasserung, Ostmerheimer Str. 555,
51109 Kéin zu senden.

Gegen Ruckstau des Abwassers aus der 6ffentlichen Kanalisation hat sich der
Bauherr gem. § 4 Abs. 6 der Abwassersatzung bis zum héchsten Punkt der
offentlichen Verkehrsflaiche vor dem Grundstiick (Ruckstauebene) selbst zu
schitzen. Die Entwasserungsanlage ist in Anlehnung an die Bauordnung NW
entsprechend den geltenden DIN/EN-Normen auf Dichtheit zu prifen. Des Weiteren
ist das Thema Starkregen bei der Planung entsprechend zu beriicksichtigen. Das
bedeutet, dass geeignete Konzepte als MaBnahmen zur Risikovorsorge in der
Objektplanung zu integrieren sind (z.B. Wahl der Wegefiihrung, gezielte bzw.
schadlose Ableitung von Starkregenereignissen tGber Grinflachen, Rickhaltung von
Niederschlagswasser, Objektschutz besonders gefahrdeter Gebdude). Da
Kanalnetze nicht fur die bei Starkregen anfallenden Wassermengen dimensioniert
sind, dienen die vorgenannten Konzepte der Sicherheit falls es zu den von
Hydrologen prognostizierten vermehrt auftretenden Starkregenereignissen kommen

sollte.
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Die Bestimmungen und Grenzwerte der Abwassersatzung in der jeweils gultigen
Fassung sind einzuhalten. Die Abwassersatzung kann im Internet unter www.steb-

koeln.de eingesehen werden.

Die Einleitung von Drainagewasser in die 6ffentliche Kanalisation ist gem. § 5 Abs. 2
der Abwassersatzung nicht gestattet.

Alte Anschlussleitungen, die insbesondere im Zusammenhang mit Bau- und
Abrissarbeiten voriibergehend stillgelegt werden, sind ordnungsgemaf zu
verschlieBen, so dass keine Schadstoffe in die 6ffentliche Abwasseranlagen
gelangen kénnen bzw. Schmutzwasser auf den Grundstiicken austreten kann.

Alte Anschlussleitungen, die nicht mehr genutzt werden, miissen entsprechend der
jeweils gultigen Abwassersatzung am Stral3enkanal auf Kosten des Eigentimers
abgetrennt bzw. verschlossen werden. Die Arbeiten durfen nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung der StEB Kéln durchgefiihrt werden. Die Stilllegung muss
den StEB Koln schriftlich nachgewiesen werden (Unternehmerbescheinigung). Der
Nachweis erfolgt Gber die Bestatigung durch den Anschlussberechtigten und den
ausfuhrenden Tiefbauunternehme anhand der beigefugten Bescheinigung.

Eine Wiederverwendung von alten Anschlussleitungen kann nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung der StEB KdéIn durchgefuhrt werden.

Gemal der Starkregengefahrenkarte (einsehbar unter www.steb-koeln.de) ist das
Baugrundstiick potentiell durch Starkregen gefahrdet. Der Bauherr sollte sich auf der
Internetseite der StEB unter der Rubrik ,Starkregen und Sturzfluten“ nadhere
Informationen einholen.

Die eingereichten Unterlagen enthalten keine ausreichenden Informationen Gber die
geplante Grundstiicksentwasserung. Die Entwasserungsplanung ist vor Beantragung
des Kanalanschlussscheines mit den StEB Kéln abzustimmen.

Sollten wasserdurchlassige Befestigungen zur Anwendung kommen, wird darauf
hingewiesen, dass diese Flachen gebuhrenwirksam sind, da z.B. bei Starkregen
trotzdem ein Abfluss in den Kanal erfolgen kann. Davon sind die Flachen
ausgenommen, von denen aufgrund der Lage und des eindeutigen Gefalles definitiv
kein Abfluss in Richtung Abwasserkanal méglich ist.

Abwasser aus Fassadenreinigungen missen bei den StEB Kéin/Abwasserinstitut
vorab beantragt werden. Das Antragsformular befindet sich auf www.steb-
koeln.de/service/formulare/.

Amt fiir StraBen- und Verkehrstechnik
Amt fiir Verkehrsmanagement

Die vorhandenen StraBenhéhen (Birgersteighinterkante) sind einzuhalten.

Bei Neubauten ist der 2. Rettungsweg auf Privatgelande nachzuweisen. Sollte bei der
Erweiterung von Bestandsgebauden ein 2. Rettungsweg erforderlich werden, kann
einer Aufstell- und Anleiterfiache der Feuerwehr im éffentlichen Straenland nur dann
zugestimmt werden, wenn hierdurch keine Parkplatze oder Parkmdglichkeiten im
offentlichen StraRenland oder gestalterische Elemente zur Reduzierung der
Geschwindigkeit und Erhéhung der Verkehrssicherheit entfallen.
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Die Garagenrampe ist entsprechend der Sonderbauverordnung auszufihren.

Taren und Tore dirfen nicht in das 6ffentliche/zukinftig 6ffentliche StraRenland
aufschlagen. Ausgenommen hiervon sind Fluchttiiren mit besonderer
Sicherheitseinrichtung die nicht als Zugang genutzt werden kénnen.

Die Entwasserung des Bauvorhabens ist ausschlieflich auf dem/ den privaten
Flurstiick/ en durchzufiihren. Hierfur sind geeignete MalRnahme wie z. B. eine
Entwasserungsrinne herzustellen.

Rechtzeitig vor Baubeginn ist das Amt fur Stralen und Radwegebau,
Ausfiihrungsabteilung 665/3, Herr Hainke: Rufnummer (0221) 221-30277, E-Mail
paul.hainke@stadt-koeln.de, oder Herr Theis: (0221) 221-29127, E-Mail
david.theis@stadt-koeln.de, zu informieren, damit eine gemeinsame Beweissicherung
durchgefiuihrt werden kann. Unterbleibt eine Beweissicherung aus Grunden, die der
Bauherr zu vertreten hat, gelten die éffentlichen Verkehrsflachen als mangelfrei und
es obliegt dem Bauherrn zu beweisen, dass schon vor Baubeginn Mangel vorhanden

waren.

Notwendige Anderungen an der éffentlichen Verkehrsfldche, sowie die Beseitigung
von Schéaden, die im Rahmen des Bauvorhabens an éffentlichen Flachen entstehen,

gehen zu Lasten des Antragstellers.

Samtliche Arbeiten sind vorher mit dem Amt fur StralRen und Radwegebau
abzustimmen und so zu planen und auszufiuhren, dass alle 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften eingehalten, alle anerkannten Regeln der Technik beachtet und alle
sicherheitstechnischen Erfordernisse erfilllt werden. Dabei ist insbesondere
sicherzustellen, dass nach Abschluss der Arbeiten eine barrierefreie Benutzung des
offentlichen StralRenlandes maéglich ist. Wahrend der Ausfiuihrung sind
Einschrankungen der Barrierefreiheit auf das unvermeidliche Minimum zu

beschranken.

Die Arbeiten fur die Leitungsanschlisse (Gas-, Wasser-, Strom-,
Telekommunikationsanschluss, Kanalhausanschluss,...) des Bauvorhabens, sind
durch den Bauherrn so zu koordinieren, dass nur eine Aufgrabung im 6ffentlichen
Stralenland durchgefuhrt wird. Die Wiederherstellung des Stral3enaufbaus ist nur als
eine zusammenhangende rechteckige Aufgrabung zuldssig.

Die Ausgestaltung der Gehwegliberfahrten im 6ffentlichen StraBenland ist zwingend
im Vorfeld mit dem Amt fur StraRen- und Verkehrstechnik (665/3), Herr Hainke:
Rufnummer (0221) 221-30277, E-Mail paul.hainke@stadt-koeln.de, oder Herr Theis:
(0221) 221-29127, E-Mail david.theis@stadt-koeln.de, abzustimmen. Nicht mehr
benétigte Uberfahrten sind riickzubauen. Anlagen aller Art (z.B. GroBuhren) durfen
die Sicht auf Signalgeber einer Ampelanlage nicht behindern. Sollte dies bei einer
aufgesteliten Anlage dennoch der Fall sein, muss sie auf Kosten des Antragstellers
versetzt werden. Sollten generell Signalanlagen von dem Vorhaben betroffen sein,
sind die erforderlichen Anderungen grundsatzlich mit dem Amt fur
Verkehrsmanagement, Abteilung Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalaniagen,
(642), Rufnummer (0221) 221-27273, Frau Rosenstein, E-Malil
susanne.rosenstein@stadt-koeln.de, abzustimmen. Sind von der Baumalnahme
bewirtschaftete Parkplatze und/oder Ladezonen in Bewohnerparkgebieten,
Standortanderungen bestehender Parkscheinautomaten oder sonstiger
bewirtschafteter Parkraum betroffen, so ist das Amt fiir nachhaltige
Mobilitatsentwicklung, Abteilung Parkraumkonzepte, Herr Hein, Rufnummer (0221)
221-27130, E-Mail lukas.hein@stadt-koeln.de, zu kontaktieren.
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46. Sind Verkehrszeichen als Bodenmarkierung zu verandern (VZ 298 StVO
~Sperrflache" oder VZ 299 StVO ,Grenzmarkierung fur Halt- und Parkverbote®), so ist
das Amt fur Stra3en und Verkehrsmanagement, Abteilung Betriebsmanagement,
Sachgebiet StVO-Anordnungen orts-fest Frau Lorenscheit-Kohl unter der Rufnummer
(0221) 221-27802, E-Mail manuela.lorenscheit-kohl@stadt-koeln.de, zu kontaktieren.

47.  Fur samtliche BaumaRRnahmen in 6ffentlichen Flachen, sind ausschlieflich die vom
Amt fur Straen und Radwegebau zugelassenen Fachfirmen zu beauftragen.

48. Versaumnisse des Antragstellers, die sich aus Nichtbeachtung dieser Forderungen
ergeben, insbesondere der Beweissicherung, gehen ebenfalls zu dessen Lasten.

B-71
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— Anlage 1 —

Feuerwehrzufahrt

fur
GreinstralRe

Xy

Abbildung im Maf3stab 1:4

Schild ,Feuerwehrzufahrt’ — Hinweisschild nach DIN 4066, witterungsbesténdig
Material: Aluminium reflektierend, weif3; Gr6Re 210 x 594 mm

Aufdruck:

,Feuerwehrzufahrt‘ — Schriftart Helvetica; 63 mm hoch

,Stadt KéIn Der Oberbiirgermeister Bauaufsichtsamt‘ — DTL Argo medium 32 pt

Zusatzschild — Hinweisschild nach DIN 825, witterungsbesténdig

Material: Aluminium reflektierend, weif3; Grofe 210 x 594 mm
Aufdruck — Schriftart Helvetica; 50 mm hoch

Ver. 2013-08

[T
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— Anlage 2 —

— Muster —

o
i
£
Antonsgasse
(@)
Q:
(7]
QD
@
594
! Schild nach DIN 825, witterungsbestéandig !
Material: Aluminium reflektierend, weif3; F hrzufal
GroRe min. 420 x 594 mm; Aufdruck — Schriftart Helvetica euerwehrzutahrt
Das Lageplanschild ist nach diesem Muster zu erstellen und unterder[ ~ far
Beschilderung nach — Anlage — anzubringen. A';g’:saélzse

Die Herstellung und Aufstellung des Schildes muss seitengerecht
erfolgen. Der Entwurf des Lageplanschildes ist vor Herstellung [ - Muster -
zwingend mit mir abzustimmen. \
Dargestellt werden missen die umliegenden StraRen (schwarz), die
erreichbaren Geb&ude mit Zugang und Hausnummer (schwarz _
umrandet), die umgebenden Gebaude (schwarz gefiillt) sowie die fiir

Feuerwehr befahrbaren Flachen und Standort des Schildes (rot).

Bei Fragen erreichen Sie mich unter 0221/9748-5312. v i

Ver. 2012-01



Universitat zu Kéin Kéin, den
Abteilung 52 Planen und Bauen
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Kéln

An die

Oberbirgermeisterin der Stadt Kéin
Bauaufsichtsamt

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Kéln

Aktenzeichen: 63/B13/2158/2019

StraBe/Hausnummer: Greinstr. 6

Gemarkung: Miingersdorf Flur: 69 Flurstiick: 816 /0
Gemarkung: Miingersdorf Flur: 69 Flurstiick: 864 /0
Gemarkung: Miingersdorf Flur: 69 Flurstiick: 610/0
Gemarkung: Miingersdorf Flur: 69 Flurstiick: 611/0
Gemarkung: Miingersdorf Flur: 69 Flurstiick: 825/ 0 teilweise
Gemarkung: Miingersdorf Flur: 69 Flurstiick: 692/0

Antragsgegenstand: Erteilung einer Baugenehmigung zur Errichtung einer Schule -
Errichtung eines Labor- und Biirogebdudes der Universitat zu
Koln
Neubau des Departments fiir Chemie und Didaktiken der Natur-
wissenschaften der Universitit zu KéIn (1. Bauabschnitt) (Ge-
baudeklasse-5)

Baubeginnanzeige

Mit der Ausfiihrung des oben genannten Vorhabens wird am begonnen.

GemaR § 56 BauO NRW wird folgende Person fur die Bauleitung benannt:

Name, Vorname Berufsbezeichnung
Firma Tel.
Anschrift (PLZ, Ort, Stralle, Haus-Nr.) ggf. E-Mail-Adresse

Die notwendigen Anlagen, entsprechend der anliegenden Checkliste, sind diesem Schreiben
beigefugt.

(Unterschrift Bauherrschaft)
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Bautechnik und Baukontrolle

Die folgenden Anzeigen bzw. Nachweise sind dem Bauaufsichtsamt zu den genannten

Zeitpunkten im Original/in Papierform vorzulegen.

Gebaudeklasse 1-5
Sonderbau

Ubereinstimmungserkldrung (UE) (§7 BauPriifVO)

T Anzeige Bescheinigung § 12 Abs.1 SV-VO (Staatlich-anerkannter-
£ : Sachverstandiger (saSV) Standsicherheit m. Fachbereich) (§68 Abs.2
@ Baubeginn
5 Nr.2 BauO)
@ Prufberichte und ggf. Prufbericht fir Verbau
= it Anzei Bescheinigung § 12 Abs.2 SV-VO (saSV Standsicherheit m.
n Frggiggtzeilugr?g Fachbereich) (§84 Abs. 4 BauO) g
Baukontrollberichte und Folge-Prifberichte mit UE
i arsics Ubereinstimmungserklarung (UE) (§7 BauPrifVO)
b E Baubeginn Bescheinigung § 23 Abs.1 SV-VO zu Wérmeschutz (saSV Warmeschutz)
= 2 Bescheinigung § 23 Abs.1 SV-VO zu Schalischutz (saSV Schallschutz)
S s : Bescheinigung § 23 Abs.2 SV-VO i.V.m. § 2(3) GEG- UVO fir
= g’ angigg’czeif:g Wérmesclgutzg(fasv Warmeschutz) i
Bescheinigung § 23 Abs.2 SV-VO zu Schallschutz (saSV Schallschutz)
bei genehmigten Brandschutzkonzept:
Benennung einer Fachbauleitung-Brandschutz mit entsprechendem
mit Anzeige |Qualifikationsnachweis
Baubeginn | bei Errichtung von Mittelgaragen:
g Bescheinigung § 16 Abs.1 SV-VO
9 Bescheinigung §16 Abs.2 SV-VO
2 bei genehmigten Brandschutzkonzept:
,% Fachbauleiterbestétigung tber die vollumfangliche Umsetzung des
mit Anzeige |genehmigten Brandschutzkonzeptes
Fertigstellung |bei Errichtung von Mittelgaragen:
Ist eine Tiefgarage (Mittelgarage) geplant (§68 Abs.2 i.V.m. Abs.4 c):
Bescheinigung §16 Abs.3 SV-VO
Benennung der Bauleitung
mit Anzeige |Benennung der staatlich anerkannten Sachverstandigen (saSV)
Baubeginn | schriftliche Erklarung der saSV tber Beauftragung zur stichprobenhaften
Kontrolle der Bauausfiihrung
Prufsachverstandigenberichte (betriebssicher und wirksam) zu allen
S installierten technischen Anlagen gem. §1(1) PrifVO (CO-Warnanlagen,
_8 Feuerldschanlagen, Luftung, Druckbelliftung, Rauchabzug,
§ Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung, Brandmelde- und
5 Alarmierungsanlage, elektrische Anlagen)
2 it Anzei sofern eine Brandmeldeanlage (BMA) installiert wurde:
% Frggiggtze(lalfr?g Aufschaltprotokoll der Feuerwehr, ggfls. Funkausleuchtung (BOS)
3 bei geschl. Garagen 100m? bis 1000m?2

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Sachversténdigen beziiglich der
natirlichen Luftung (§68 Abs.5 BauO)

Sachkundigen-Bescheinigungen zu:
Aufzigen, Blitzschutzanlagen, vernetzten Rauchmeldeanlagen,
kraftbetatigte Fenster/TUren/Tore, trockene Steigleitungen

Stand: 12.08.2022
1/2 V1.0




\.#./ Stadt Kéin Bauaufsichtsamt

Bautechnik und Baukontrolle

weitere Unterlagen

Verwendbarkeitsnachweise:

bei EU-genormten Bauprodukten:

Leistungserklarung (DoP), CE- Kennzeichnung, UE des Errichters, ggf.
Nachweis von zusétzlichen Leistungen (Ubereinstimmung mit
baurechtlichen Anforderungen in NRW) z.B. Brandschutzklappen,
Fenster/ Turen mit VSG

mit Anzeige
Fertigstellung

bei national nicht geregelten Bauprodukten:

abZ/ abP/ ZiE, UE des Errichters (erste und letzte Seite des
Verwendbarkeitsnachweises) z.B. Brandschutztliren, Abschottungen far
Leitungen, Rohrabschottungen, Feststellanlagen fiir
Feuerschutzabschlusse

bei national nicht geregelten Bauarten:

aBG/ abP/ vBG, UE des Errichters (erste und letzte Seite des
Verwendbarkeitsnachweises) z.B. Trockenbauwéande, Kabelkanal-
Abkofferungen, Bekleidung von Stahlstiitzen, Brandschutztiren,
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen

Die Bedingungen und Auflagen aus der Baugenehmigung kénnen die Vorlage weiterer
Bescheinigungen und Nachweise erforderlich machen.

Die bautechnischen Nachweise senden Sie bitte gesammelt im Original/Papierform an:

Stadt Kdin
Stadthaus Deutz — Westgebaude
Bauaufsichtsamt - Bautechnik/Baukontrolle
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Kéin

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne unter Angabe des betreffenden Bauvorhabens:
bautechnik.bauaufsichtsamt@stadt-koeln.de

Stand: 12.08.2022
2/2 V1.0




	Stadtentwässerungsbetriebe

